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Beilage zum Amtlichen Schulblatt.

Ergebnis der Beratungen des Erziehungsrates
29. November 1911.

Reglement
fiir die
Schulkapitel und die Schulsynode.

A. Die Schulkapitel.
1 Allgemeines.

§ 1. Die Schulkapitel sind die Vereinigung der in einem
Bezirk wohnenden und im aktiven Schuldienst stehenden Lehrer
und Lehrerinnen, Verweser und Vikare der Primar- und Se-
kundarschule.

Die Schulkapitel tiben die in der Gesetzgebung ihnen ver-
liehenen Rechte und Befugnisse aus.

§ 2. Der Zweck der Schulkapitel ist die praktische und
theoretische Fortbildung ihrer Mitglieder und die Forderung
des Unterrichtswesens im allgemeinen.

Zur bessern Krreichung dieses Zweckes (§ 10) werden die
Versammlungen des Schulkapitels Ziirich in vier, diejenigen
des Schulkapitels Winterthur in zwei getrennten Abteilungen
gehalten. Die Trennung wird vom Erziehungsrat festgesetzt.

Zur Vornahme der den Kapiteln zustehenden Wahlen von
Mitgliedern der Bezirksschulpflege bildet jedes Kapitel eine
Einheit.

In den getrennten Kapiteln Ziirich und Winterthur f&llt
die Leitung dieser gemeinsamen Versammlungen abwechslungs-
weise einem der Abteilungsvorstinde zu.

§ 3. Die Kapitel sind iiberdies berechtigt, sich in Sek-
tionen zu gliedern. Beschliisse hieriiber unterliegen der Ge-
nehmigung des Erziehungsrates. '



II. Die Kapitelsversammlungen.

§ 4. Der Besuch der Kapitelsversammlungen ist obli-
gatorisch. Die im Bezirke wohnenden, in den Ruhestand ver-
setzten Lehrer und Lehrerinnen sind berechtigt, an den Ver-
sammlungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Lehrer,
welche gleichzeitig an hohern Schulen wirken, konnen durch
den Erziehungsrat vom Besuche entbunden werden.

- & 5. Die Schulkapitel versammeln sich ordentlicherweise
viermal des Jahres, auflerordentlicherweise, wenn der Vorstand
es beschlieft oder ein Dritteil der Mitglieder es begehrt.

§ 6. Die ordentlichen Versammlungen der Schulkapitel
finden jeweilen an einem Samstagvormittag, allfillic auller-
ordentliche Kapitelversammlungen und die Sektionsversamm-
lungen am Samstagnachmittag statt.

Wenn die Kapitelsversammlung eine Kinstellung der
Schule notwendig macht, ist der Vorstand verpflichtet, die
Priisidenten der Bezirks-, Sekundar- und Gemeindeschulpflegen
hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

§ 7. - Die Mitglieder der Kapitel sind verpflichtet, regel-
miBig und rechtzeitig in den Versammlungen zu erscheinen
und den Verhandlungen bis zum Schlusse beizuwohnen. Vor-

zeitiges Verlassen der Versammlung gilt als unentschuldigte
Absenz.

§ 8. Entschuldigungen fiir Nichterscheinen sind vor der
Versammlung oder spitestens in der Woche nach derselben
dem Prasidenten des Kapitels schriftlich mitzuteilen.

Uber die Giiltigkeit entscheidet der Vorstand, beziehungs-
weise das Kapitel, in Streitfillen endgiiltig der Krziehungsrat.

Jede unentschuldigte Absenz wird mit einer Bufie von
3 Fr. belegt. Die Bullen sind zugunsten der Kapitelsbiblio-
theken zu verwenden.

§ 9. Die Versammlungen werden mit Gesang eroffnet.
Hierauf folgt die Entgegennahme des Protokolls, sodann die Er-
ledigung der Geschifte in der festgesetzten Reihenfolge.



[lI. Verhandlungsgegenstinde.

§ 10. Die Kapitel suchen ihren Zweck zu erreichen:

a) Durch Lehriibungen;

b) durch Vortrige und Besprechungen iiber Gegenstinde
des Schulwesens und verwandter Gebiete;

¢) durch Fingaben an die Behtrden oder Antrige an die
Synode;

d) durch Unterhaltung einer Fachbibliothek.

Der Vorstand hat das Recht, jedes Mitglied zur Ubernahme
wenigstens einer der sub a und b bezeichneten Arbeiten an-
zuhalten, und er soll darauf Bedacht nehmen, in angemessenem
Wechsel so viele Mitglieder als mdglich dabei zu beteiligen.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen vom Vorstande
zugewiesenen, im Umfang der Aufgaben des Kapitels liegenden
Arbeiten zu iibernehmen.

§ 11. Der Erziehungsrat kann die kapitelsweise Abhaltung
von Vortrigen und Fortbildungskursen anordnen und deren
Besuch obligatorisch erkldren.

§ 12. Antrige oder Wiinsche der Kapitel an die Synode
sind jeweilen spiitestens bis Ende Juni dem Synodalprésidenten
einzureichen.

§ 13. Die Schulkapitel begutachten zuhanden des Er-
ziehungsrates :

a) Anderungen im Lehrplan; ~

b) die Einfithrung neuer oder wesentliche Umarbeitung be-
stehender Lehrmittel der Volksschule;

¢) wichtige, die innere Einrichtung der Volksschule be-
treffende Verordnungen.

§ 14. Die Schulkapitel wihlen:

a) Den Vorstand;

b) die Mitglieder der Bezirksschulpflege nach Mafgabe der
kantonalen Bestimmungen: (Bezirk Ziirich 6, Horgen,
Hinwil und Winterthur je 4, die iibrigen Bezirke 3 Mit-
glieder); |



-

~ ¢) die Abgeordneten zur Prosynode und zu den Konferenzen
der Kapitelsabgeordneten: (Ziirich 4, Winterthur 2, die
tibrigen Kapitel je 1 Vertreter).

§ 15. Die Wahl der Abgeordneten der Prosynode wird
in der der Synode unmittelbar vorausgehenden Kapitelsver-
sammlung vorgenommen.

§ 16. Die Wahl des Kapitelsvorstandes und der Mit-
glieder der Bezirksschulpflege geschieht durch geheimes abso-
lutes Mehr; alle andern Wahlen und Beschliisse erfolgen in
offener Abstimmung.

IV. Der Kapitelsvorstand.

§ 17. Der Vorstand des Kapitels beziehungsweise der
Kapitelsabteilung besteht aus einem Prisidenten, einem Vize-
prisidenten und einem Aktuar. Er wird in der auf die ordent-
liche Schulsynode folgenden Kapitelsversammlung auf eine
Amtsdauer von zwei Jahren gewihlt.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine Wahl in den Vor-
stand fir eine Amtsdauer anzunehmen.

Von den getroffenen Wahlen ist dem Erziehungsrat, der
Bezirksschulpflege und dem Prisidenten der Schulsynode sofort
Kenntnis zu geben.

§ 18. Der Vorstand setzt Zeit und Ort der Kapitels-
versammlungen fest und bestimmt die zu behandelnden Ge-
schiifte. Der Prisident schligt die Reihenfolge der Geschifte
vor; die endgiiltige Beschlulifassung hieriiber ist Sache der
Versammlung. |

§ 19. Der Vorstand und insbesondere der Prisident
haben iber den reglementarischen Gang der Kapitelsver-
sammlungen, sowie iber genaue Pflichterfillung der einzelnen
Mitglieder zu wachen.

§ 20. Der Vorstand erstattet alljahrlich zubanden der
Erziehungsdirektion einen Bericht, welcher bis spitestens
Ende Januar abzuliefern ist und sich auf folgende Punkte
beziehen soll: ’
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a) Zahl, Dauer, Besuch und Gang der Kapitelsversamm-
lungen;

b) Tatigkeit der Kapitel, beziehungsweise Kapitelsabteilungen
(praktische Lehriibungen, Aufsiitze, Vortriige, Besprechun-
gen und amtliche Gutachten);

¢) Besorgung und Benutzung der Bibliothek

d) Bericht iiber die in allfilligen Sektionsversammlungen
gepflogenen Verhandlungen.

Die sdmtlichen Berichte werden vom Vorstand der Synode
zu einem Gesamtbericht an den Erziehungsrat und die Schul-
synode verarbeitet.

§ 21. Der Aktuar fithrt das Protokoll und ein Verzeichnis
der séimtlichen Lehrer und Lehrerinnen des Kapitels.

§ 22. Uber ihre Barauslagen stellen die Kapitels- bezie-
hungsweise Abteilungspriasidenten jeweilen auf 31. Dezember
Rechnung an die Erziehungsdirektion.

§ 23. Die Vorstinde der Kapitelssektionen (Priisident,
Vizepriisident und Aktuar) werden durch die Sektionen auf
die Amtsdauer des Kapitelsvorstandes gewihlt. Sie haben je-
weilen auf Ende Dezember dem Kapitelsvorstand {iber ihre
Tiétigkeit Bericht zu erstatten.

V. Konferenzen der Prisidenten und Abgeordneten
der Schulkapitel.

§ 24. Jeweilen zu Anfang Mérz versammeln sich auf
Einladung und unter dem Vorsitz des Synodalprisidenten die
Kapitels- und Abteilungsprisidenten und der Vorstand der
Synode zu einer Konferenz, bei welcher zur Behandlung kommen:

a) Allfillige Eroffnungen des Erziehungsrates;
b) Mitteilungen iiber den Gang der Kapitelsverhandlungen
im verflossenen Jahr;

¢) Beratung iiber geeignete Verhandlungsgegenstinde fiir
das bevorstehende Schuljahr (Bezeichnung von Aufgaben
fur die praktischen Lehriibungen, von Themata zu Vor-
trigen oder Besprechungen, und einer Anzahl zur An-



schaffung fir die Kapitelsbibliotheken empfehlenswerter
Biicher) ;

d) Antrag an den Erziehungsrat iiber die zu stellende Preis-
aufgabe fiir Volksschullehrer;

e) allfillig weitere Vorschlige zuhanden des Erziehungsrates.'

§ 25. Uber die Verhandlungen fiihrt der Aktuar der
Synode ein Protokoll, welches, vom Prisidenten unterzeichnet,
dem Erziehungsrat zuzustellen ist.

§ 26. Jeweilen nach Behandlung eines dem Erziehungs-
rate zu erstattenden Gutachtens (§ 13) wird von den Schul-
kapiteln beziehungsweise Abteilungen die Wahl je eines Ab-
geordneten zu einer Konferenz vorgenommen, welche das defini-
tive Gutachten abzufassen hat. Von der Wahl der Abgeordneten
haben die Kapitel sofort dem Priisidenten der Synode Kenntnis
zu geben, welcher nach erfolgter Mitteilung an den Erziehungs-
rat die Konferenz einberuft und leitet.

Aufler den Abgeordneten der Kapitel gehoren der Kon-
ferenz an: Der Vorstand der Schulsynode, sowie eine Abord-
nung des Hrziehungsrates, welch letztere mit beratender Stimme
an den Verhandlungen teilnimmt.

Bei der Beratung des definitiven Gutachtens sind die Ab-
geordneten an keinerlei Instruktionen gebunden. Der Vorstand
der Synode tibermittelt das Gutachten in seiner endgiiltigen Form
dem Krziehungsrat.

| VI. Die Kapitelsbibliotheken.

§ 27. Jedes Kapitel hat eine Bibliothek und erhélt zur
Auffnung derselben einen jiihrlichen Staatsbeitrag.

§ 28. Samtliche Mitglieder eines Kapitels und ebenso die
Lehrer im Ruhestand sind berechtigt, Biicher aus der Biblio-
thek zu beziehen.

§ 29. Zur Besorgung der Bibliothek wiihlt das Kapitel
auf die Dauer von zwei Jahren einen Bibliothekar. Jeder
definitiv angestellte Lehrer ist verpflichtet, diese Stelle fiir eine
Amtsdauer anzunehmen.

Dem Bibliothekar kann durch Beschluff der Kapitelsver-
sammlung eine Bibliothekkommission beigegeben werden.
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§ 30. Der Bibliothekar hat einen vollstindigen Katalog
und eine genaue schriftliche Kontrolle iiber Ein- und Ausgang
der Biicher zu fithren, den Ersatz fiir verlorene oder unbrauch-
bar gemachte Werke von den betreffenden Mitgliedern einzu-
ziehen, die Bibliotkekkasse zu verwalten, gegen Ende des
Jahres dem Vorstande zuhanden des Kapitels Bericht und Rech-
nung vorzulegen und alljihrlich eine Bereinigung der Biblio-
thek vorzunehmen.

§ 31. Die Mitglieder sind verpflichtet, die aus der Biblio-
thek  bezogenen Werke ohne vorhergegangene Aufforderung
behufs Vornahme der in § 30 bezeichneten Bereinigung jedes
Jahr auf 1. Dezember dem Bibliothekar einzusenden. Ver-
spiitete Abgabe wird mit einer Bufie von Fr. 1 bestraft.

& 82. Uber die Anschaffungen fiir die Kapitelsbibliothek
beschlieft der Vorstand auf Antrag des Bibliothekars.

VII. Freie Fortbildung der Lehrer.

§ 33. Den Lehrern der Volksschule steht, gleichwie den
Lehrern der hohern Lehranstalten, das Recht der Benutzung
der Kantonsbibliothelz, der Stadtbibliothek in Zirich und der
Stadtbibliothek in Winterthur zu. Sie haben zu diesem Zwecke
eine Legitimation beizubringen, die ihnen von der Kanzlei der
Erziehungsdirektion ausgestellt wird.

§ 34. Jeder Lehrer ist berechtigt, zum Zwecke seiner
fachlichen Fortbildung jiahrlich zwei Schulbesuche bei andern
Lehrern oder in dem kantonalen Ubungsschulen zu machen
und dafar zwei Schultage zu verwenden. Von allfillig not-
wendig werdenden Schuleinstellungen hat er rechtzeitic dem
Prisidenten der Schulpflege Anzeige zu machen.

§ 35. Auf den Vorschlag der Konferenz der Kapitelsprii-
sidenten schreibt der Erziehungsrat fiir die offentlich ange-
stellten Volksschullehrer jihrlich eine Preisaufgabe aus.

§ 36. Das Thema wird in der Mainummer des Amtlichen
Schulblattes bekannt gegeben. Die Arbeiten sind bis 30. April
des niichstfolgenden Jahres der Erziehungsdirektion einzusenden.
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Sie miissen von fremder Hand geschrieben und mit einem
Denkspruch versehen sein; sie diirfen weder den Namen noch
den Wohnort des Verfassers bezeichnen. Kine verschlossene
Beilage, die mit demselben Denkspruch zu versehen ist, hat
den Namen des Verfassers zu enthalten.

§ 37. Zur Beurteilung der eingegangenen Preisarbeiten
bezeichnet der Erziehungsrat eine Kommission von drei bis fiinf
Mitgliedern; den Vorsitz fithrt ein Mitglied des Erziehungs-
rates; das Aktuariat wird von der Kanzlei der KErziehungs-
direktion besorgt. :

Die Kommission erstattet dem Erziehungsrat Bericht und
stellt Antrag betreffend die Verabreichung von Preisen. Der
Bericht enthilt das Urteil der Kommission iiber die einzelnen
Preisarbeiten. Der Erziehungsrat falt daraufhin Beschlufs iiber
die Festsetzung der Preise.

§ 38. Das Urteil der Kommission® fiir die Preisaufgabe
und der Beschluff des Erziehungsrates werden an der niichsten
Synode vom Synodalpriisidenten bekannt gegeben, worauf die
Eroffnung der Beilagen mit den Namen der Verfasser und die
Uberreichung der Preise erfolgt.

§ 39. Das Ergebnis des Preisausschreibens wird im Sy--
nodalbericht aufgefithrt. Die Preisarbeiten werden an geeig-
netem Orte zur Einsichtnahme fiir die Lehrer aufgelegt. So-
fern nicht der Erziehungsrat etwas anderes bestimmt, bleiben
die Preisaufgaben Eigentum des Verfassers. |

B. Die Schulsynode.
I. Allgemeines.

§ 40. Die Verhandlungen der Schulsynode sind offentlich.

Mitglieder der Schulsynode sind die Mitglieder der
simtlichen Kapitel (§ 1), die an den Kantonallehranstalten und
den hoéhern Schulen von Ziirich und Winterthur angestellten
Lehrer und Lehrerinnen und die im Ruhestand sich befinden-
den Lehrer der offentlichen Schulen.

Die Mitglieder des Erziehungsrates und der Bezirksschul-
pflegen, die Aufsichtskommissionen der kantonalen Lehran-
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stalten und der hoheren Schulen von Ziirich und Winterthur
sind berechtigt, der Synode mit beratender Stimme beizu-
wohnen, ebenso die Lehrer an den freien Schulen.

Der Erziehungsrat liBt sich durch eine Abordnung von
zwei Mitgliedern vertreten.

§ 41. Ordentlicherweise versammelt sich die Synode
einmal jéhrlich, und zwar im Herbst, aullerordentlicherweise
auf den Beschlufl des FErziehungsrates oder ihren eigenen
Beschluf3, oder auf das Verlangen von vier Kapiteln.

In den beiden letzteren Fillen ist die Genehmigung des
Erziehungsrates einzuholen.

Den Ort der ordentlichen Versammlung bezeichnet die
Synode selbst, den Ort fiir eine auBerordentliche Versamm-
lung der Vorstand.

§ 42. Jeweilen nach den Erneuerungswahlen des Re-
gierungsrates und des Kantonsrates tritt die Schulsynode zu
einer auflerordentlichen Versammlung in Zirich zusammen
zum Zwecke der Wahl von zwei Mitgliedern des Erziehungs-
rates und allfdllig weitern Verhandlungen. Von den zwei
Mitgliedern des Erziehungsrates ist das eine aus der Mitte
der Lehrer der hoéheren Lehranstalten, das andere aus der
Volksschullehrerschaft zu wihlen. Die Wahl der beiden Mit-
glieder des KErziehungsrates unterliegt der Bestéitigung des
Kantonsrates.

§ 43. Die von der Synode zu treffenden Wahlen werden
mit Ausnahme der Wahl der beiden Mitglieder des Erziehungs-
rates nach Vorschrift des Wahlgesetzes durch offenes, abso-
lutes Stimmenmehr vorgenommen.

II. Die Prosynode.

§ 44. Jeder ordentlichen Synode geht eine Prosynode
voraus. Mitglieder der Prosynode sind: Der Vorstand der
Synode, die Abgeordneten der Kapitel, je ein Abgeordneter
der hoheren kantonalen Lehranstalten und der hdoheren
Schulen von Ziirich und Winterthur.
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Bei auferordentlichen Synoden mit Traktanden, die keiner
Vorberatung bediirfen, kann von der Einberufung einer Pro-
synode Umgang genommen werden. Kine allfillige Prosynode
fiir eine auBerordentliche Synode kann am Tage vor oder
am nimlichen Tage wie die Synode stattfinden.

Die zwei an die Synode abgeordneten Mitglieder des Er-
ziehungsrates und die Synodalreferenten wohnen de; Pro-
synode mit beratender Stimme bei.

Zu den Versammlungen der Prosynode sind auch all-
fillige Motionssteller (§ 47) einzuladen.

§ 45. Alle der Beratung durch die Synode unterliegen-
den Gegenstinde sind von der Prosynode zu begutachten.

§ 46. Die Prosynode tritt in Ziirich zusammen, und zwar
spitestens 14 Tage vor der Synode. Sie beridt die Verhand-
lungsgegenstinde der Synode und setzt das Traktandenver-
zeichnis, sowie die Reihenfolge fest, in welcher die Gegen-
stinde zur Verhandlung gebracht werden sollen.

III. Verhandlungsgegenstinde der Synode.

§ 47. Die Synode beriit im allgemeinen die Mittel zur For-
derung des Schulwesens und im besondern allfillige Wiinsche
und Antrige, die zu diesem Zwecke ihr von den Kapiteln, den
Konventen der hioheren Lehranstalten, dem Senate der Hoch-
schule oder einzelnen Mitgliedern eingereicht worden sind und
in ihrem Namen an die Behorden weitergeleitet werden sollen.

Solche Wiinsche und Antrige sind dem Présidenten der
Synode jeweilen spitestens bis Ende Juni einzureichen.

§ 48. Die Synode erhilt Kenntnis von dem Jahresbe-
richte der Erziehungsdirektion, sowie von den Berichten iiber
die Titigkeit der Schulkapitel und die Verhandlungen der
Prosynode.

Sie hort einen Vortrag an iiber einen im Einladungs-
schreiben zu bezeichnenden Gegenstand aus dem Gebiete des
Unterrichts- oder Erziehungswesens. Der Vortragende ist ge-
halten, sich in seinen Ausfithrungen moglichster Kiirze zu be-
fleiflen.
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Sofern gedruckte Referate zur Grundlage der Diskussion
gemacht werden, sind dieselben den Mitgliedern spitestens mit
der Einladung zur Synode zuzustellen.

- § 49. Die Referenten und die von ihnen zu behandeln-
den Themata werden vom Synodalvorstand bezeichnet. Aus-
nahmsweise kann die Synode das Thema der Verhandlungen
fir die néichstfolgende Versammlung selbst bezeichnen.

Bei Auswahl der Referenten ist auf tunlichste Abwechs-
lung unter den Kapiteln und den Korperschaften der hoheren
Lehranstalten Bedacht zu nehmen.

-Die Thesen des Vortrages sind bis Ende Juni dem Vor-
stand einzureichen, welcher dieselben beférderlich einem andern
Mitglied der Synode zur Abgabe eines ersten Votums und
siimtlichen Mitgliedern mit der Einladung zur Synodalversamm-
lung gedruckt zustellt. |

§ 50. In jeder ordentlichen Versammlung findet die Auf-
nahme der neuen Mitglieder statt. Die im Kanton sich auf-
haltenden Lehrer und Lebrerinnen, die seit der letzten Ver-
sammlung in den Volksschullehrerstand eingetreten oder an
den Kantonallehranstalten oder den héhern Schulen von Ziirich
und Winterthur angestellt worden sind, sind verpflichtet, der
Synode beizuwohnen. Der Aktuar der Synode fiihrt hieriiber
Kontrolle.

Die Kanzlei des Erziehungswesens hat dem Prisidenten
der Synode ein Verzeichnis der neu aufzunehmenden und ein
solches der seit der letzten Synode verstorbenen Mitglieder
zuzustellen.

§ H1. Die Verhandlungen der Synode werden in ge-
dringtem Auszuge gedruckt und den Mitgliedern der Synode,
dem FErziehungsrat, sowie den Bezirks-, Sekundar- und Ge-
meindeschulpflegen zugestellt.

IV. Der Synodalvorstand.

§ 52. Die Synode wihlt auf die Dauer von zwei Jahren
einen Vorstand, bestehend aus einem Priisidenten, einem Vize-
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prisidenten und einem Aktuar. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
eine Wahl in den Vorstand fiir eine Amtsdauer anzunehmen.

Den Vorstandsmitgliedern werden auf eingereichte Rech-
nung hin die Kosten fiir Reisen und Auslagen in amtlicher
Stellung ersetzt.

§ 3. Der Vorstand hat die Geschifte der Synode vor-
zubereiten, ihre Beschliisse zu vollziehen und nach jeder
Synode dem Krziehungsrat Bericht tiber die Verhandlungen
zu erstatten.

§ 54. Dem Prisidenten liegt ob, die Einladungsschreiben
zu den Versammlungen an die Mitglieder der Prosynode und
der Synode durch das Mittel der Kapitelsprisidenten, der Rek-
toren der Kantonallehranstalten und der hoheren Schulen von
Ziirich und Winterthur und an die in § 40 bezeichneten Be-
horden zu erlassen, die Versammlung zu leiten und iiber die
Beobachtung des Regiementes zu wachen.

Er leitet die Konferenzen der Kapitelsprisidenten und
der Kapitelsabgeordneten und vollzieht deren Beschliisse.

§ 55. Der Aktuar hat zehn Tage vor jeder Versamm-
lung der Schulsynode Tag und Ort derselben durch Inserat
im Amtsblatt und, sofern es moglich ist, im Amtlichen
Schulblatt, in der Schweizerischen Lehrerzeitung, sowie durch
Mitteilung an die Presse, bekannt zu machen. Er fiihrt ein
Protokoll iiber die Verhandlungen der Synode, der Prosynode
und des Synodalvorstandes, sowie der Konferenz der Kapitels-
prisidenten und der Kapitelsabgeordneten, und hat jeweilen
beforderlich eine Abschrift des Protokolls dem Erziehungs-
rate zu iibermitteln. Er hat im weitern das Archiv, sowie
den Druck und die Versendung der Einladungen zu besorgen.

V. Gang der Verhandlungen.

§ 56. Die Schulsynode wird mit Gesang begonnen und
geschlossen. Die Reihenfolge der Traktanden wird auf An-
trag der Prosynode von der Synode festgestellt. Den Ver-
handlungen geht ein kurzes Eroffnungswort des Prisidenten,
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der Namensaufruf der neueintretenden Mitglieder und die Ver-
lesung der Namen der withrend des Jahres verstorbenen Mit-
glieder voran.

§ 57. Uber jeden Beratungsgegenstand findet freies Wort-
begehren statt. Die Synode kann fiir die Referate wie fiir
die freien Voten eine bestimmte Zeitdauer ansetzen. Alle An-
trige sind dem Présidenten schriftlich einzureichen.

§ 58. Nach Erledigung der Geschifte konnen Antriige
von Kapiteln, die von der Prosynode abgewiesen worden sind,
von irgend einem Mitgliede vor die Versammlung gebracht
werden.

§ 59. Der Prisident stellt die Fragen, tiber welche ab-
zustimmen ist. Die Abstimmung geschieht durch offenes Mehr.
Die notigen Stimmenzihler werden fiir jede Versammlung
vom Prisidenten bezeichnet.

§ 60. Jeder Verhandlungsgegenstand kann zu weiterer
Vorberatung entweder an einer Kommission oder an die Ka-
pitel oder direkt an die nichste Prosynode zuriickgewiesen
werden.

§ 61. Zur Handhabung des Reglements, sowie iiber die
Behandlungsweise eines Beratungsgegenstandes kann jederzeit
von einem Mitglied eine Ordnungsfrage aufgeworfen werden,
die sogleich zu erortern und zu entscheiden ist.

§ 62. Am Schlul} der Verhandlungen teilt der Prisident
das Urteil des Erziehungsrates iiber die eingegangenen Be-
arbeitungen der Preisaufgabe mit und erdffnet die Namen der
mit einem Preise bedachten Verfasser (§ 42).
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VI. Schluffbestimmung.

§ 63. Gegenwiirtiges Reglement, durch welches das Regle-
ment fiir die Schulkapitel und die Schulsynode vom 23. Miirz
1895 aufgehoben wird, tritt sofort in Kraft.

Zirich, den 29. November 1911.

Namens des Erziehungsrates,
Der Direktor des Erziehungswesens :
Dr. A. Locher.

Der Sekretér:
Dr. F. Zollinger.

Vorstehendes Reglement ist vom Regierungsrat genehmigt
worden.

Zirich, den . . . .. .. .. ...

Vor dem Regiefungsrate,
Der Staatsschreiber:



	Beilage : Reglement für die Schulkapitel der Schulsynode

